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Kraftfahrzeugsteuer für das Wohnmobil mit dem Kennzeichen 0000000 

Ruhendes Einspruchsverfahren 

 

Ihr Einspruch vom 16.07.2007 

Anlage(n): l Vordruck Rücknahme Einspruch 

Sehr geehrter Herr 0000000, 

Sie haben gegen den Kraftfahrzeugsteuerbescheid Ihres o.g. Wohnmobils Einspruch eingelegt, da Sie der 

Auffassung sind, dass die Gesetzesänderung zum 1.1.2006 eine unzulässige Rückwirkung enthalte. Ich habe 

das Einspruchsverfahren auf Grund eines anhängigen " Musterverfahrens " vor dem Bundesfinanzhof 

( BFH ) gem. § 363 Abs. 2 der Abgabenordnung ( AO ) ruhen lassen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 9. April 2008 über die unter Az. II R 62/07 (alt: IX R 26/07) 

anhängige Revision entschieden (Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de / Entscheidungen / 

Entscheidungen-Recherche). Ich werde deshalb das Einspruchsverfahren gem. § 363 Abs. 2 Satz 4 

Abgabenordnung fortsetzen. 

Der BFH hat in diesem Urteil unter anderem entschieden, dass das Dritte Gesetz zur Änderung des 

Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG) - in dem Steuer bei Wohnmobilen rückwirkend ab dem 1.1.2006 

nach dem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht und zusätzlich nach den Schadstoffemissionen zu 

bemessen ist - keine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung darstellt. Denn dieser Vorschrift 

kommt keine konstitutive (rechtsgestaltende), sondern eine nur 

Bearbeitet von 
Frau 00000 

ZiNr.  

0 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort 
angeben) 

000000000000 
-4100- 

Durchwahl (0531) 

0000000 

Braunschweig 

29. August 2008 

Dienstgebäude                Telefon 
Altewiekring 20                  (0531) 7 05 - 0 
38102 Braunschweig             Telefax 

(0531) 70 53 09 
E-Mail: Poststelle@fa-bs-a.niedersachsen.de 

Sprechzelten 
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr; Mo. 
14.00- 17.00 Uhr 

-2- 
Überweisung an 
Deutsche Bundesbank Fil. Hannover (BLZ 250 000 00) Konto 270 015 01 
IBAN: DE20 2500 0000 0027 0015 01; BIG: MARKDEF1250 
Norddeutsche Landesbank Braunschweig (BLZ 250 500 00) Konto 2 498 020 



-2- 

klarstellende Bedeutung zu, weil die maßgebliche Rechtslage sich bereits aus dem Wegfall des § 23 Abs. 6 a 

der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zum l. Mai 2005 ergibt. Die allgemeine Erwartung, das geltende 

Recht wird unverändert fortbestehen, ist verfassungsrechtlich nicht geschützt. Weitere Verfahren, die diese 

Rechtsfrage betreffen sind nicht anhängig. 

Da Ihr Einspruch somit keine Aussicht auf Erfolg versprechen dürfte, rege ich daher die Rücknahme des 

Einspruchs an. 

Ich bitte Sie, mir innerhalb von vier Wochen nach Erhalt dieses Schreibens mitzuteilen, ob Sie den 

Einspruch auf Grund meiner obigen Ausführungen zurücknehmen oder aus welchen Gründen 

aufrechterhalten wollen. 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 


